
10. Jobtickets

§ 3 Nr. 15 EStG enthält eine Steuerbefreiung für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und
Sachbezüge) zu den Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im
Linienverkehr der Arbeitnehmer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.

Beachten Sie | Diese Steuerbefreiung gilt zudem für private Fahrten im öffentlichen
Personennahverkehr.

Steuerfrei sind nur Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn erbringt. Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung des ohnehin geschuldeten
Arbeitslohns finanziert werden (Gehaltsumwandlungen), werden nicht von der Steuerbefreiung
erfasst. Ferner werden die steuerfreien Leistungen auf die Entfernungspauschale bei der eigenen
Einkommensteuer-Erklärung angerechnet.

PRAXISTIPP | Weil das Jobticket steuerfrei ist, bleibt es bei der Prüfung der monatlichen 50-
EUR-Grenze außen vor. Demzufolge kann die Freigrenze für andere Sachbezüge genutzt
werden.


